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Anforderungen an die Bautagesberichte 
 
Die ausführenden Firmen haben arbeitstäglich Bautagesberichte zu erstellen. Folgendes ist in 
den Bautagesberichten zu vermerken: 
 
Die ausführenden Firmen haben arbeitstäglich Bautagesberichte zu erstellen. Folgendes ist in 
den Bautagesberichten zu vermerken: 
 
• Zahl und Qualifikation der auf der Baustelle anwesenden Arbeitskräfte; 
• Beginn und Ende der regelmäßigen Arbeitszeit; 
• Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte; 
• Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und Großgeräten; 
• Art und Umfang sowie Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über 

den Baufortschritt, insbesondere Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, 
• Abnahmen nach VOB/B § 12/2, 
• Grund und Dauer von Unterbrechungen und Verzögerungen, mit Angabe der betroffenen 

Bereiche 
• Arbeitseinstellungen mit Angabe von Gründen, 
• Stundenlohnarbeiten,  
• Unfallmeldungen, 
• sonstige wichtige Ereignisse 
• durchgeführte Prüfungen von Baustoffen, Boden, Grundwasser usw. 
• Bautagesberichte sind generell: 

- Keine Regiezettel, keine Anerkenntnis von Stundenlohnarbeiten. 
- Keine Behinderungen oder Bedenken, diese sind gesondert zu formulieren. 
- Keine Nachträge oder Mehrkostenanmeldungen, diese sind gesondert zu  

formulieren. 
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